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rohrhandel Gesellschaft mit beschränkter Haftung („Verkäufer“)

Stand 01.Oktober 2013

1. Geltung. 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließ-
lich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AVL“). Diese 
AVL sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern 
(nachfolgend „Besteller“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder 
Leistungen schließt. 

(2) Die AVL gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote 
an den Besteller, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

(3) Geschäftsbedingungen des Bestellers oder Dritter finden keine Anwendung, auch 
wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst 
wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen 
des Bestellers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einver¬ständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

2. Lieferfrist, Lieferverzug. 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. vom Verkäufer bei Annahme der Be-
stellung angegeben. 

(2) Sofern der Verkäufer verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der Verkäufer 
den Besteller hierüber unverzüglich informieren und ihm gleichzeitig die voraussichtli-
che, neue Lieferfrist mitteilen. 

(3) Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Ver-
käufer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Bestellers wird vom Verkäufer unverzüglich erstattet. Als 
Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch den Zulieferer des Verkäufers, wenn dieser ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder den Verkäufer noch deren 
Zulieferer ein Verschulden trifft oder der Verkäufer im Einzelfall zur Beschaffung nicht 
verpflichtet ist. 

(4) Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In 
jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich. 

(5) Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, so kann der Besteller pauschalierten Er-
satz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede 
vollen¬dete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insge-
samt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Dem Ver-
käufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein Schaden oder 
nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

(6) Die Rechte des Bestellers gemäß Ziffer 11 dieser AVL und die gesetzlichen Rech-
te des Verkäufers insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. 
aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) 
bleiben unberührt.

3. Ereignisse höherer Gewalt. 

(1) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzöge-
rungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwie-
rigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeiti-
ge Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu 
vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

(2) Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Lei-
stungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeit-
raum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 

(3) Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 

4. Versand. 

(1) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen 
des Verkäufers. 

(2) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Besteller. 

(3) Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rech-

nungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die 
Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben 
vorbehalten. 

(4) Verpackung wird gesondert berechnet. Kisten werden vom Verkäufer nicht zu-
rückgenommen.

5. Preisgestaltung. 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die vom Verkäufer jeweils 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mitgeteilten aktuellen Preise, und zwar ab La-
ger, in EURO, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, Verpackung, bei Exportlieferungen 
Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

(2) In jedem Falle hat der Besteller die Fracht vorzulegen. Ist Franko-Lieferung verein-
bart, so vergütet der Verkäufer jeweils nur die normale Stückgut-Fracht. Auslagen für 
Sperrgut, Eilgut usw. sind vom Besteller zu tragen. Anschluss- und Zwischenfrachten, 
Rollgeld und sonstige Verladekosten, sowie alle Versicherungsgebühren gehen zu 
Lasten des Bestellers, sofern nicht anders vereinbart. 

(3) Für die Berechnung der Ware ist die im Lager des Verkäufers festgestellte Stück-
zahl oder das in seinem Lager festgestellte Gewicht maßgebend.

6. Abrufe. 

Abrufe, die nicht so rechtzeitig erfolgen, dass die Anlieferung der Ware innerhalb der 
vereinbarten Frist möglich ist, berechtigen uns, ohne Mahnung, Inverzugsetzen oder 
Nachfristbestimmung, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

7. Abnahme. 

Soweit die Parteien eine Abnahme vereinbart haben, gilt die Ware als abgenommen, 
wenn
• die Lieferung abgeschlossen ist,
• der Verkäufer dies dem Besteller unter Hinweis auf die Abnahmefiktion mitgeteilt 
 und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,
• seit der Lieferung zwei (2) Wochen vergangen sind oder der Besteller mit der Nut- 
 zung oder Verarbeitung der Ware begonnen hat und in diesem Fall seit der Liefe- 
 rung fünf (5) Werktage vergangen sind, und
• der Besteller die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund  
 als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kauf- 
 sache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

8. Mängelhaftung, Untersuchungs- und Rügepflicht

(1) Die Mängelhaftungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen ge-
setzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 
Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn 
sie innerhalb von zwei (2) Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. 

(2) Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Besteller offen-
sichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei (2) 
Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 

(3) Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelan-
zeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlos-
sen. 

(4) Ist die Ware mangelhaft, ist der Verkäufer als Nacherfüllung zunächst nach seiner 
Wahl innerhalb angemessener Frist den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder 
eine mangelfreie Sache liefern (Ersatzlieferung) verpflichtet und berechtigt. Der Be-
steller hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken 
zu übergeben. 

(5) Im Falle der Ersatzlieferung hat der Besteller dem Verkäufer die mangelhafte Ware 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

(6) Im Falle des Fehlschlagens der Nacherfüllung, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumut-
barkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder 
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Ersatzlieferung, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis an-
gemessen mindern.

(7) Beruht der Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Besteller unter 
den in Ziffer 12 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.  

(8) Die Mängelhaftung entfällt, wenn der Besteller ohne Zustimmung des Verkäufers 
die Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch 
unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Besteller die durch 
die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  

(9) Eine im Einzelfall zwischen den Parteien vereinbarte Lieferung gebrauchter Ware 
erfolgt unter Ausschluss jeglicher Mängelhaftung. 

(10) Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 12 und sind im Übrigen ausge-
schlossen

9. Gefahrübergang. 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. 

(2) Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Aus-
lieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. 

(3) Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßge-
bend.

10. Zahlung. 

(1) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig (30) Tagen ohne jeden Abzug zu 
bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das 
Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. 

(2) Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. 

(3) Befindet sich der Besteller mit der Zahlung im Verzug, ist er zur Zahlung der ge-
setzlichen Verzugszinsen, § 288 Abs. 2 BGB, verpflichtet. Die Geltendmachung hö-
herer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 

(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die Zurückbehaltung 
von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

11. Eigentumsvorbehalt. 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
des Verkäufers gegen den Besteller aus dem Kaufvertrag und der Geschäftsbezie-
hung zwischen den Parteien (gesicherte Forderungen) behält sich der Verkäufer das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezah-
lung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Besteller hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem Verkäufer gehörenden 
Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des 
fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vor-schriften 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und 
des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, darf 
der Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Besteller zuvor erfolg-
los eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Besteller ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und zu verarbeiten. Verpfändun-
gen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

(5) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung der Waren des Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu 
deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbei-
tung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht beste-
hen, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis des Werts der verarbeiteten, 
vermischten oder verbundenen Waren zum Wert des Endprodukts.

(6) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden For-
derungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe eines 
etwaigen Miteigentumsanteils des Verkäufers gemäß vorstehendem Absatz zur Si-
cherheit an den Verkäufer ab. Dieser nimmt die Abtretung an. 

(7) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben dem Verkäufer ermäch-
tigt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Be-
steller seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 

und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, 
so kann der Verkäufer verlangen, dass der Besteller dem Verkäufer die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt.

(8) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäu-
fers um mehr als zehn Prozent (10%), wird der Verkäufer auf Verlangen des Bestel-
lers Sicherheiten nach der Wahl des Verkäufers freigeben.

12. Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen Bedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestim-
mungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertragli-
chen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten. 

(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf). In diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Ware sind, sind 
nur dann ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
der Ware typischerweise zu erwarten sind.

(4) Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel 
arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen 
hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

(5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Be-
steller nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 
649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen.

13. Verjährung 

(1) Die Verjährungsfrist für Mängelhaftungsansprüche beträgt ein (1) Jahr, gerechnet 
ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die ent-
sprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist 
und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 
gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB). 

(3) Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabean-
sprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 
BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbrau-
cher (§ 479 BGB). 

(4) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außerver-
tragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 
195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

(5) Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unbe-
rührt. 

(6) Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Bestellers ausschließlich die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort. 

(1) Alle Ansprüche der Parteien aus und im Zusammenhang mit diesen AVL und alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Besteller unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internatio-
nalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts unterliegen dem Recht 
am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugun-
sten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. 

(3) Ist der Besteller Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher 
– auch internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis un-
mittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Verkäufers. 
Der Verkäufer ist jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des 
Bestellers zu erheben.

(4) Der ausschließliche Gerichtsstand am Geschäftssitz des Verkäufers ist zugleich 
auch der Erfüllungsort.
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